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Aufsichtsrechtliche Anforderungen 
an das Beschwerdemanagement – 
Umsetzung in der Finanzbranche

Gerd Waschbusch / Sabrina Kiszka / Stefanie Valesca Hippchen

„Zahl der Beschwerden über Banken 

steigt auf Rekordniveau“1), titelt Holger 

Schäfer im BaFin-Journal. Hierbei betref-

fen die von Kunden geäußerten Be-

schwerden die gesamte Bandbreite der 

von Banken angebotenen Produkte und 

Dienstleistungen. Als Hauptgründe für 

Beschwerden werden für das Jahr 2020 

zumeist Probleme beim Zahlungsverkehr, 

im Kreditgeschäft oder bei der Führung 

von Giro- und Pfändungsschutzkonten 

genannt. 

Vor allem hat aber auch die Coronavirus-

Pandemie Schwachstellen in den inter-

nen Systemen von Banken aufgezeigt. So 

verzeichneten Kunden Ausfälle, Beein-

trächtigungen und Wartezeiten beim 

Online-Banking aufgrund der gestiege-

nen Aufrufzahlen. Vornehmlich ältere 

Kunden klagten zudem über eine einge-

schränkte Abwicklung von Bankgeschäf-

ten aufgrund der vorübergehenden 

Schließung von Filialen und Geschäfts-

stellen.2) 

Corona-Virus-Pandemie legt 
Schwachstellen offen

Neben dem Gläubiger- und Funktionen-

schutz zählt zu den Zielsetzungen der 

Bankenaufsicht auch der Schutz der kol-

lektiven Verbraucherinteressen.3) Gemäß 

§ 4 Abs. 1a Satz 1 FinDAG hat die BaFin 

die Institute im Interesse der Verbrau-

chergesamtheit zu beaufsichtigen. Ange-

sichts der in der Vergangenheit (stark) 

steigenden Zahl der Kundenbeschwerden 

sahen deshalb sowohl die europäischen 

als auch die deutschen Bankenaufsichts-

behörden einen Optimierungsbedarf im 

Bereich der Beschwerdebearbeitung von 

Kreditinstituten.4) Dementsprechend for-

mulierte der Gemeinsame Ausschuss der 

Europäischen Aufsichtsbehörden (Joint 

Committee of the European Supervisory 

Authorities) bereits im Jahr 2014 Leitli-

nien zur Beschwerdeabwicklung im Bank-

wesen sowie im Wertpapierhandel.5) Da-

ran anknüpfend wurden auf nationaler 

Ebene von der BaFin am 4. Mai 2018 im 

Rahmen des Gemeinsamen Rundschrei-

bens BA, WA und VA 06/2018 Mindestan-

forderungen an das Beschwerdemanage-

ment festgelegt.6) 

Mit diesem Schreiben hat die BaFin die 

direkt an ein beaufsichtigtes Unterneh-

men gerichtete Beschwerde in den Vor-

dergrund der Betrachtung gerückt.7) Die 

Anforderungen des Gemeinsamen Rund-

schreibens BA, WA und VA 06/2018 tre-

ten neben die Vorschriften des § 80 

Abs. 1 Satz 3 WpHG i. V. m. Art. 26 der 

Delegierten Verordnung (EU) 2017/565. 

Die in diesen Rechtsvorschriften vorgese-

henen Regelungen zur Bearbeitung von 

Beschwerden bei der Erbringung von 

Wertpapierdienstleistungen und Wertpa-

piernebendienstleistungen werden von 

der BaFin durch das Rundschreiben 

05/2018 (WA) – Mindestanforderungen 

an die Compliance-Funktion und weitere 

Verhaltens-, Organisations- und Transpa-

renzpflichten (kurz: MaComp) näher 

konkretisiert.8) 

Neudefinition und Erweiterung  
des Adressatenkreises

Das Gemeinsame Rundschreiben BA, WA 

und VA 06/2018 der BaFin zu den Min-

destanforderungen an das Beschwerde-

management, das die Leitlinien des Ge-

meinsamen Ausschusses der Europäischen 

Aufsichtsbehörden zur Beschwerdeab-

wicklung im Bankwesen umsetzt, wurde 

zuletzt Anfang 2020 aufgrund einer 

Überarbeitung der zugrunde liegenden 

Leitlinien des Gemeinsamen Ausschusses 

aktualisiert. 

Diese Anpassung hatte eine Erweiterung 

des Adressatenkreises zur Folge, sodass 

das Rundschreiben sich nun unter dem 

Sammelbegriff „beaufsichtigte Unterneh-

men“ an alle in Deutschland tätigen CRR-

Kreditinstitute, Zweigstellen von Unter-

nehmen mit Sitz im Ausland i. S. v. § 53 

Abs. 1 KWG, die das Einlagen- und das 

Kreditgeschäft betreiben, Zahlungsinsti-

tute, E-Geld-Institute, Kapitalverwaltungs-

gesellschaften und Nichtkreditinstitute 

i. S. v. Art. 4 Abs. 10 der Wohnimmobi-

lienkreditrichtlinie (Richtlinie 2014/17/ЕU) 

richtet.9) 

Als Beschwerde wird in diesem Rund-

schreiben jede Äußerung der Unzufrie-

denheit definiert, „die eine natürliche 

oder juristische Person (Beschwerdefüh-

rer) an ein beaufsichtigtes Unternehmen 

im Zusammenhang mit dessen Erbrin-

gung einer nach dem KWG, ZAG oder 

KAGB beaufsichtigten Dienstleistung be-

ziehunsgweise eines entsprechenden Ge-

schäfts oder im Zusammenhang mit der 

Vergabe von Immobiliar-Verbraucherdar-

lehensverträgen i. S. v. § 491 Abs. 3 S. 1 

BGB richtet“10). Aufgrund der gesonder-

ten Regelungen für Wertpapierdienstleis-

tungsunternehmen werden allerdings 

Dienstleistungen nach dem KWG, die zu-

gleich Wertpapierdienstleistungen oder 

Wertpapiernebendienstleistungen nach 

dem WpHG darstellen, nicht vom Rund-

schreiben erfasst.11) Bei der Unzufrieden-
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„Beschwerden werden in jedem Institut  

als Chance aufgefasst.“

heitsäußerung eines Beschwerdeführers 

ist es derweil nicht zwingend erforder-

lich, dass von ihm der Begriff „Beschwer-

de“ verwandt wird. Eine Beschwerde be-

darf zudem keiner bestimmten Form.

Gemäß dem Gemeinsamen Rundschrei-

ben BA, WA und VA 06/2018 ist für die 

beaufsichtigten Unternehmen Ausgangs-

punkt der Etablierung eines Beschwerde-

managements die gesetzlich verpflichten-

de Einrichtung einer ordnungsgemäßen 

Geschäftsorganisation.12) Diese hat die 

Einhaltung der von den beaufsichtigten 

Unternehmen zu beachtenden gesetzli-

chen Bestimmungen zu gewährleisten. 

Hierzu gehört auch, dass Beschwerden 

zuverlässig aufgenommen und ausgewer-

tet werden. Dabei gewonnene Erkennt-

nisse über mögliche Versäumnisse und 

Unzulänglichkeiten im Geschäftsbetrieb 

müssen in das Risikomanagement einbe-

zogen und von der Internen Revision be-

rücksichtigt werden, um sie abstellen zu 

können. 

Höhere Dokumentationspflichten

Zu diesem Zweck müssen sowohl Grund-

sätze als auch wirksame und transparente 

Verfahren für eine effiziente Beschwer-

deabwicklung nicht nur implementiert, 

sondern auch dokumentiert werden. 

Hierbei ist der interne Informationsfluss 

über den aktuellen Beschwerdestand zu 

gewährleisten. Verantwortlich für den 

Beschluss, die Umsetzung und die Über-

wachung der Einhaltung dieser Grundsät-

ze und Verfahren ist die Geschäftsleitung. 

Das beaufsichtigte Unternehmen muss 

darüber hinaus auf eine leicht zugäng-

liche Weise, beispielsweise in einer Bro-

schüre oder auf seiner Internetseite, über 

diese Verfahren informieren. Dies bein-

haltet vor allem eine Erläuterung der 

Wege zur Einreichung einer Beschwerde, 

des Ablaufs des Beschwerdeverfahrens 

und der Möglichkeiten alternativer Streit-

beilegungsverfahren.

Ergänzend dazu ist eine Beschwerde-

management-Funktion einzurichten, die 

sicher stellt, dass „alle Beschwerden ob-

jektiv und angemessen im Einklang mit 

den Grundsätzen und Verfahren der Be-

schwerdebearbeitung untersucht wer-

den“13). Sie hat daneben mögliche Interes-

senkonflikte zu identifizieren und dafür 

Sorge zu tragen, dass es zu keinen Beein-

trächtigungen der Beschwerdebearbei-

tung durch Interessenkonflikte kommt.14)

Alle Beschwerden mitsamt Bearbeitungs-

status, getroffenen Maßnahmen und ab-

schließenden Entscheidungen sind ohne 

unnötige Verzögerung in einem internen 

Beschwerderegister zu erfassen, welches 

elektronisch oder in einer anderen Form 

so zu führen ist, dass eine systematische 

Auswertung der Beschwerdefälle mög-

lich ist.15) Hierbei ist das interne Be-

schwerderegister gegen sachlich nicht 

gebotene Änderungen zu schützen. 

Nachträgliche Änderungen müssen er-

kennbar sein. Es ist außerdem sicherzu-

stellen, dass die zuständigen Mitarbeiter 

der beaufsichtigten Unternehmen, die 

zuständigen Prüfer sowie die BaFin un-

gehindert Einsicht in das interne Be-

schwerderegister nehmen können. Dies 

be deutet auch, dass die entsprechenden 

Unterlagen – vorbehaltlich abweichender 

gesetzlicher Vorgaben – mindestens fünf 

Jahre aufzubewahren sind. Eine fortlau-

fende Auswertung der Beschwerdefälle 

soll des Weiteren gewährleisten, dass 

wiederholt auftretende oder systemati-

sche Probleme sowie operationelle Risi-

ken erkannt und erforderliche Gegen-

maßnahmen ergriffen werden. Daher ist 

jede Beschwerde unter anderem auf ihre 

Ursache und auf mögliche Auswirkungen 

auf andere Geschäftsbereiche hin zu ana-

lysieren.

Ein beaufsichtigtes Unternehmen ist 

dazu aufgefordert, eine Beschwerde 

ohne unnötige Verzögerung zu beant-

worten.16) Wird dem Kunden keine Ant-

wort in der intern vorhergesehenen Frist 

gegeben, so muss das beaufsichtigte Un-

ternehmen den Beschwerdeführer so-

wohl über die Gründe der Verzögerung 

als auch den voraussichtlichen Termin des 

Abschlusses der Beschwerdeprüfung in-

formieren. Dem Beschwerdeführer müs-

sen auf Anfrage stets Informationen über 

den Verfahrensstand zugänglich ge-

macht werden. Der Informationsaus-

tausch hat dabei in einer unmissverständ-

lichen Ausdrucksweise zu erfolgen. 

Im Wege der Beschwerdebearbeitung 

müssen sämtliche relevanten Beweismit-

tel und Informationen vom beaufsichtig-

ten Unternehmen gesammelt und ge-

prüft werden. Sollte ein beaufsichtigtes 

Unternehmen den Forderungen des Be-

schwerdeführers nicht vollständig nach-

kommen, so muss es seinen Standpunkt 

eingehend erläutern und dem Beschwer-

deführer Möglichkeiten zur Aufrechter-

haltung seiner Beschwerde darlegen, bei-

spielsweise die Möglichkeit der Nutzung 

alternativer Streitbeilegungsverfahren. Das 

Bearbeitungsergebnis einer Beschwerde 

muss dem Beschwerdeführer in Papier-

form oder auf einem Datenträger mitge-

teilt werden. Hiervon kann das beauf-

sichtigte Unternehmen abweichen, wenn 

der Beschwerdeführer ausdrücklich nur 

eine mündliche Antwort verlangt. Ab-

weichend davon können mündliche Be-

schwerden auch nur mündlich beantwor-

tet werden, wenn der Beschwerdeführer 

sein Einverständnis hierzu gibt. 

Konkretisierung durch die MaComp

Die Beschwerdebearbeitung in Wertpa-

pierdienstleistungsunternehmen im Sinne 

von § 2 Abs. 10 WpHG wird durch § 80 

Abs. 1 Satz 3 WpHG i. V. m. Art. 26 der 

Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 

geregelt. Diese Anforderungen werden 

durch das Rundschreiben 05/2018 (WA) – 

Mindestanforderungen an die Compli-

ance-Funktion und weitere Verhaltens-, 

Organisations- und Transparenzpflichten 

(MaComp) konkretisiert, das zuletzt am 

15.07.2021 aktualisiert wurde,17) sodass 

für beaufsichtigte Unternehmen, die 
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Wertpapierdienstleistungen oder Wert-

papiernebendienstleistungen anbieten, 

sowohl das Rundschreiben zu den Min-

destanforderungen an das Beschwerde-

management als auch die Regelungen für 

Wertpapierdienstleistungsunternehmen 

Geltung besitzen.

Definitorisch und inhaltlich überlagern 

sich die Anforderungen der beiden Rund-

schreiben; allerdings bestehen für Wert-

papierdienstleistungsunternehmen weiter-

gehende und strengere Vorgaben als für 

beaufsichtigte Unternehmen, die  keine 

Wertpapierdienstleistungen oder Wert-

papiernebendienstleistungen anbieten.18) 

Die Anforderungen an das Beschwerde-

management in den MaComp beziehen 

sich indessen nur auf diejenigen Be-

schwerden, die im Zusammenhang mit 

der Erbringung einer Wertpapierdienst-

leistung oder einer Wertpapierneben-

dienstleistung stehen.19) 

So müssen Wertpapierdienstleistungsun-

ternehmen zusätzlich jährlich einen Be-

schwerdebericht erstellen, der sich auf 

das abgelaufene Geschäftsjahr bezieht. In 

diesen Beschwerdebericht, der auf elekt-

ronischem Wege an die BaFin zu übermit-

teln ist, sind unter anderem die folgen-

den Angaben aufzunehmen: die Anzahl 

der Beschwerden, sowohl gesamt als auch 

aufgeschlüsselt insbesondere nach den 

einzelnen Wertpapierdienstleistungen, der 

Bearbeitungsstand der Beschwerden, die 

Beschwerdegründe unter Angabe der je-

weiligen Fallzahlen, erfolgte Kulanzzah-

lungen, anhängige Gerichtsverfahren und 

Schlichtungsverfahren sowie personelle 

und organisatorische Konsequenzen aus 

den Beschwerdefällen.

Strengere Anforderungen an 
Wertpapierdienstleister

Des Weiteren werden für Wertpapier-

dienstleistungsunternehmen detaillierte-

re Vorgaben für die Einbindung der Com-

pliance-Funktion angeordnet. So hat die 

Compliance-Funktion Beschwerdedaten 

und deren Abwicklung zu prüfen, um si-

cherzustellen, dass alle Risiken und Pro-

bleme ermittelt und behoben werden.20) 

Die nach MaComp einzurichtende Be-

schwerdemanagementfunktion, die für 

die Prüfung von Beschwerden zuständig 

ist, kann hierbei auch von der Compli-

ance-Funktion übernommen werden.21) 

Eine weitere Verschärfung der Regelun-

gen stellt die Verwendung des Wortes 

„unverzüglich“ bei der Bestätigung von 

Beschwerdeeingängen dar,22) da dieser 

Begriff nach § 121 BGB legal als Ausfüh-

rung ohne schuldhaftes Zögern definiert 

ist. Infolgedessen existiert diesbezüglich 

in den MaComp kein Auslegungsspiel-

raum, so wie in der vergleichbaren For-

mulierung „ohne unnötige Verzögerung“ 

in den Mindestanforderungen an das 

 Beschwerdemanagement (Gemeinsames 

Rund schreiben BA, WA und VA 06/2018).23) 

Die Gründe für diese verschärften Rege-

lungen für Wertpapierdienstleistungsun-

ternehmen liegen in dem erhöhten Risi-

kopotenzial von Wertpapiergeschäften 

und den negativen Erfahrungen, die im 

Zuge der Finanzkrise der Jahre 2007/2008 

gemacht wurden.24) Es bleibt abzuwarten, 

ob der wertpapieraufsichtsrechtlich gefor-

derte Beschwerdebericht in Zukunft auch 

für diejenigen beaufsichtigten Unterneh-

men Relevanz besitzen wird, die keine 

Wertpapierdienstleistungen oder Wert-

papiernebendienstleistungen erbringen.

Umsetzung der aufsichtsrechtlichen 
Anforderungen in der Praxis

Um die Auswirkungen der aufsichtsrecht-

lichen Vorgaben in der Praxis näher zu 

betrachten, wurden verschiedene Ban-

ken zu ihrem Umgang mit Beschwerden 

und den sich aus dem Gemeinsamen 

Rundschreiben BA, WA und VA 06/2018 

ergebenden Implikationen befragt. Der 

Vergleich ausgewählter Banken hat ge-

zeigt, dass Beschwerden in jedem Institut 

als Chance aufgefasst werden. Sie ermög-

lichen es, bestehende Prozesse zu opti-

mieren und durch das gezielte Eingehen 

auf die Probleme der Kunden deren Zu-

friedenheit wiederherzustellen oder so-

gar zu verbessern. Allgemein wird von 

den befragten Banken in Kundenbe-

schwerden ein enormes Potenzial gese-

hen, sofern die Beschwerden professio-

nell bearbeitet und ausgewertet werden. 

Es wurde ersichtlich, dass die Veröffentli-

chung des Gemeinsamen Rundschreibens 

BA, WA und VA 06/2018 zu den Mindest-

anforderungen an das Beschwerdema-

nagement in der Praxis als Gelegenheit 

genutzt wurde, die bisherigen Organisa-

tionsrichtlinien zum Beschwerdemanage-

ment zu hinterfragen und an die neuen 

aufsichtsrechtlichen Anforderungen an-
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Die Vorschriften für das Beschwerdemanage-
ment in Banken wurden in den vergangenen 
Jahren systematisch verschärft. Mit positiven 
Folgen, wie die Autoren herausgefunden ha-
ben. Die Institute beschäftigen sich inzwischen 
sehr viel intensiver mit Kundenbeschwerden 
und fassen diese zum Großteil als Chance auf, 
die Kundenzufriedenheit zu erhöhen und Pro-
zesse, Produkte und Dienstleistungen im eige-
nen Haus zu verbessern. Bei aller Anerkennung 
der wichtigen und richtigen Fortschritte muss 
man sich aber schon fragen, warum es dazu 
überhaupt erst regulatorischer Vorgaben be-
durfte. (Red.)

Stefanie Valesca 
Hippchen
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zupassen. Zur Umsetzung der Anforde-

rungen des Rundschreibens wurden in-

terne Vorkehrungen getroffen sowie 

bestehende Verfahren zur Beschwerde-

bearbeitung überarbeitet beziehungs-

weise  ergänzt. 

Die Beschwerdemanagementfunktion wur-

de allerdings institutsindividuell in unter-

schiedlichen Bereichen angesiedelt. So 

erfolgte beispielsweise eine Integration 

der zentralen Beschwerdebearbeitung in 

die Compliance-Abteilung beziehungs-

weise eine Zuweisung in den Aufgaben-

bereich des Vorstandsstabs. 

Die neuen Vorgaben wurden von den be-

fragten Banken zudem zum Anlass genom-

men, neue digitale Softwarelösungen zur 

Beschwerdebearbeitung einzuführen. Die-

se Tools übernehmen als Beschwerdema-

nagementsysteme die Funktion des von 

der Aufsicht geforderten Beschwerdere-

gisters. In diesen Tools werden alle Bear-

beitungsschritte von der Erstaufnahme 

bis zur finalen Klärung der Beschwerde 

erfasst. Sie geben damit allen Beteiligten 

in der Bank sowie der BaFin die Möglich-

keit einer Einsichtnahme und erlauben 

zusätzlich eine systematische und pro-

zessbezogene Auswertung sämtlicher Be-

schwerden. Hierdurch können die Banken 

sowie die BaFin einen fundierten Gesamt-

überblick über alle Beschwerden erlangen, 

sodass möglicherweise bestehende Pro-

blemfelder und interne Schwachstellen 

rechtzeitig identifiziert werden können. 

Unpräzise Formulierung lässt 
Interpretationsspielraum zu

Betrachtet man die gesamte Thematik 

vor dem Hintergrund einer praktikablen 

Umsetzung, so erweist sich vor allem die 

unpräzise Formulierung der Beschwerde-

definition in den beiden Rundschreiben 

als (großes) Problem. In der Praxis führt 

die weit gefasste Beschwerdedefinition 

der BaFin bei der Einordnung aufsichts-

rechtlich relevanter Beschwerden immer 

wieder zu Interpretations- und Diskussi-

onsbedarf. Daraus resultierend hat jedes 

der befragten Institute für sich eine eige-

ne Beschwerdedefinition in Anlehnung 

an die aufsichtsrechtlichen Anforderun-

gen formuliert. Dies bietet den Banken 

jedoch gleichzeitig einen gewissen Inter-

pretationsspielraum, ob eine eingegan-

gene Beschwerde auch aufsichtsrechtli-

che Relevanz besitzt. 

Ohnehin führt die Umsetzung der regula-

torischen Anforderungen, unter anderem 

aufgrund der vorgesehenen aus führ li-

chen Dokumentation, zu einem adminis-

trativen Mehraufwand. Ein solcher Mehr-

aufwand ergibt sich auch aus dem in den 

Rundschreiben geforderten Hinweis auf 

außergerichtliche Streitbeilegungsverfah-

ren, da Kunden von dieser Möglichkeit 

 zunehmend Gebrauch machen. Zusammen 

mit den in den vergangenen Jahren in 

vielen anderen Bereichen bereits gestie-

genen regulatorischen Anforderungen 

stellt dies die Banken vor zusätzliche Her-

ausforderungen, die es auch unter Kos-

tengesichtspunkten zu bewältigen gilt.

Das Beschwerdemanagement im Finanz-

sektor hat mit den neuen aufsichtsrecht-

lichen Anforderungen eine immense 

 Aufwertung erhalten. Während die auf-

sichtsrechtlich verfolgte Vereinheitlichung 

der Systematik im Umgang mit Beschwer-

den zu einer gewissen Vergleichbarkeit 

und Transparenz bei den einzelnen be-

aufsichtigten Unternehmen führt, hat vor 

allem die weit gefasste aufsichtsrechtli-

che Definition des Beschwerdebegriffs in 

der Praxis Unsicherheiten und Probleme 

zur Folge. So wird zu Recht kritisiert, dass 

die beiden Rundschreiben trotz umfang-

reicher Erläuterungen an einzelnen Stel-

len zu unpräzise sind.25) Die sehr weit ge-

fasste Beschwerdedefinition erlaubt aber 

auch einen institutsindividuellen Interpre-

tationsspielraum. Für die beaufsichtigten 

Unternehmen ist gleichwohl mit der Um-

setzung der aufsichtsrechtlichen Anforde-

rungen ein erheblicher bürokratischer 

und personeller Mehraufwand verbunden. 

Oftmals liegt der Fokus der beaufsichtig-

ten Unternehmen nur auf den Belastun-

gen, die durch das Beschwerdemanage-

ment verursacht werden.26) Eine solche 

rein negative Betrachtung blendet aller-

dings die Chancen, die mit einer Be-

schwerdebearbeitung verbunden sind, 

aus. Ein systematisches Beschwerdema-

nagement sollte von den beaufsichtigten 

Unternehmen nicht nur wegen des regu-

latorischen Drucks durchgeführt werden, 

sondern vielmehr als ein wesentlicher Be-

standteil ihres Qualitätsmanagements an-

gesehen werden, das maßgeblich zur Bin-

dung von Kunden beiträgt.27) 

Verbesserung der Kundenbeziehung

Entsprechende Untersuchungen zur Kun-

denbindung nach einem Beschwerdefall 

kommen zu einer außergewöhnlichen Er-

kenntnis: Richtet ein Kunde eine Be-

schwerde an ein Unternehmen und wird 

diese zu seiner vollsten Zufriedenheit be-

arbeitet, so steigt die Zufriedenheit wie-

der an und das Kundenbindungsniveau 

nach dem Beschwerdefall liegt teilweise 

sogar über dem Niveau vor dem Be-

schwerdefall.28) Diese aus einer Beschwer-

de resultierende überdurchschnittlich hohe 

Kundenzufriedenheit wird auch als Be-

schwerde-Paradoxon bezeichnet.29) Die 

lukrativste Variante der Kundenbindung 

ist demgemäß die Verringerung der Un-

zufriedenheit von Kunden.30) So kann 

schon ein Rückgang der Unzufriedenheit 

um 5 Prozent eine Steigerung der Gewin-

ne um 25 bis 85 Prozent herbeiführen.31)

Es kommt hinzu, dass mithilfe der Bear-

beitung von Kundenbeschwerden Unter-

nehmensmissstände sichtbar werden 

können.32) Kundenbeschwerden stellen 

eine kostengünstige Informationsquelle 

dar, spiegeln aktuelle Kundenbedürfnisse 

wider und zeigen konkrete Produkt- be-

ziehungsweise Serviceerfahrungen auf.33) 

Hierdurch können bestehende Marktpo-

tenziale erkannt werden.34) Beschwerden 

sind daher als eine Chance zu sehen, sich 

„Die weit gefasste Beschwerdedefinition führt immer  

wieder zu Interpretations- und Diskussionsbedarf.“
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als Institut kontinuierlich zu verbessern 

und weiterzuentwickeln. 

Aufsicht fördert Offenheit

Zusammenfassend kann festgehalten 

werden, dass die aufsichtsrechtlich for-

mulierten Anforderungen an das Be-

schwerdemanagement in der Finanz-

branche einen offeneren und zum Teil 

einheitlicheren Umgang mit Beschwer-

den zur Folge haben. Sie leisten somit 

aus Sicht des einzelnen beaufsichtigten 

Unternehmens einen nicht zu unterschät-

zenden Beitrag sowohl zur Verbesserung 

der Kundenbeziehungen als auch zur 

Weiterentwicklung des eigenen Unter-

nehmens – vorausgesetzt, die erfassten 

Beschwerdedaten erfahren nachgelagert 

eine hinreichende Berücksichtigung. Die-

ses Potenzial haben laut eigenen Aussa-

gen auch die befragten Banken erkannt, 

weshalb ein effektives und effizientes 

Beschwerdemanagement losgelöst von 

aufsichtsrechtlichen Regelungen stets ein 

Ziel eines jeden beaufsichtigten Unter-

nehmens sein sollte.
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